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Änderungsantrag 

der Abgeordneten Harald Güller, Martin Güll, Stefan Schuster, 
Reinhold Strobl, Susann Biedefeld, Martina Fehlner, Günther 
Knoblauch, Dr. Herbert Kränzlein, Andreas Lotte, Kathi Petersen, 
Dr. Simone Strohmayr, Arif Taşdelen, Margit Wild SPD 

Nachtragshaushaltsplan 2018; 
hier: Sekretariate an den Grund- und Mittelschulen stärken  
 (Kap. 05 12 Tit. 428 11)  

Der Landtag wolle beschließen: 

Im Kap. 05 12 (Öffentliche Grund- und Mittelschulen) wird im 
Tit. 428 11 (Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer 
(ohne Lehrkräfte)) für das Jahr 2018 der Ansatz von 17.516,4 Tsd. 
Euro um 3.697,5 Tsd. Euro auf 21.213,9 Tsd. Euro erhöht.  

Mit den zusätzlichen Mitteln können 100 Stellen für Verwaltungskräfte 
an Schulen in der EGr. E 6 geschaffen werden.  

Die Einstellung erfolgt zum 1. April 2018.  

Der entsprechende Änderungsantrag für die zusätzlichen Stellen zum 
Nachtragshaushaltsgesetz liegt vor. 

 

 

Begründung: 

Ob am Telefon oder persönlich – die Schulsekretärin ist meist erste 
Anlaufstelle für schulische und außerschulische „Kunden“, also für 
Schüler, Eltern, Lehrer, das nicht pädagogische Schulpersonal, Be-
hörden, Handwerker, Ehemalige, Nachbarn, Stadtteilorganisationen, 
Lieferanten, Sponsoren, etc. Alle am Schulleben beteiligten Personen 
erwarten Präsenz von der Schulsekretärin, auch und gerade dann, 
wenn sie als Alleinkraft arbeitet. Für Notfälle soll sie als zentrale An-
laufstelle erreichbar sein. Serviceleistungen in Form von Information 
und Beratung werden ihr unmittelbar abverlangt. Insgesamt prägt und 
beeinflusst eine gut integrierte, kompetente Schulsekretärin die Innen- 
und Außenwirkung der Schule. Diese Aufgaben sind nicht qualitativ 
sondern lediglich quantitativ an kleinen Grundschulstandorten anders. 
Durch die in 2017 und 2018 (mit den durch diesen Änderungsantrag 
geschaffenen 100) dann insgesamt 150 zusätzlichen Vollzeitäquiva-
lente in der Entgeltgruppe E 6 soll dem Ziel näher gekommen werden, 
dass jede Grund- und Mittelschule mindestens eine halbe Stelle im 
Schulsekretariat hat, um die Schulleitungen auch an kleinen Grund-
schulen effektiv zu entlasten.  

 


